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Gesetz zu dem Zusatzprotokoll vom  
22. September 1998 zu dem Übereinkommen 
vom 5. April 1973 (Verifikationsabkommen) zwi-
schen den Nichtkernwaffenstaaten der Europäi-
schen Gemeinschaft, der Europäischen Atom-
gemeinschaft und der Internationalen Atom-
energie-Organisation in Ausführung von Artikel 
III Absätze 1 und 4 des Vertrages über die Nicht-
verbreitung von Kernwaffen 
 
vom 29. Januar 2000 
 
(BGBl. II, 1997, Nr. 4, S. 70) 
 
 
 
 
Der Bundestag hat mit Zustimmung des Bundesrates das 
folgende Gesetz beschlossen: 
 
 
Artikel 1 
 
Dem in Wien am 22. September 1998 von der Bundesre-
publik Deutschland unterzeichneten Zusatzprotokoll zu 
dem Übereinkommen vom 5. April 1973 zwischen dem 
Königreich Belgien, dem Königreich Dänemark, der Bun-
desrepublik Deutschland, Irland, der Italienischen Repu-
blik, dem Großherzogtum Luxemburg, dem Königreich der 
Niederlande, der Europäischen Atomgemeinschaft und 
der Internationalen Atomenergie-Organisation in Ausfüh-
rung von Artikel III Absätze 1 und 4 des Vertrages vom 1. 
Juli 1968 über die Nichtverbreitung von Kernwaffen (Veri-
fikationsabkommen; BGBl. 1974 II S. 794) wird zuge-
stimmt. Das Zusatzprotokoll wird nachstehend veröffent-
licht. 
 
 
Artikel 2 
 
Die Bundesregierung wird ermächtigt, Änderungen des 
Verzeichnisses der Tätigkeiten in Anlage I sowie des 
Verzeichnisses der Ausrüstungsgegenstände und nicht-
nuklearen Materialien in Anlage II nach Artikel 16 Ab-
schnitt b des Zusatzprotokolls durch Rechtverordnung in 
kraft zu setzen. 
 
 
Artikel 3 
 
(1) Dieses Gesetz tritt am Tage nach seiner Verkündung 

in Kraft. 
 
(2) Der Tag, an dem das Zusatzprotokoll nach seinem 

Artikel 17 Abschnitt a für die Bundesrepublik 
Deutschland in Kraft tritt, ist im Bundesgesetzblatt 
bekannt zu geben. 

 
 
Das vorstehende Gesetz wird hiermit ausgefertigt und 
wird im Bundesgesetzblatt verkündet. 
 
 

Berlin, den 29. Januar 2000 
 

Der Bundespräsident 
Johannes Rau 

 
Der Bundeskanzler 
Gerhard Schröder 

 
Der Bundesminister 

für Wirtschaft und Technologie 
Müller 

 
Der Bundesminister des Auswärtigen 

J. Fischer 


